
vorlesung wohnbau
sos 2023
tutorium



vorlesung wohnbau
sos 2023
26.04.2023 disponible räume



vorlesung wohnbau
sos 2023
10.05.2023 raumtypologien.
entwicklung aus möbeln I



vorlesung wohnbau
sos 2023
17.05.2023 raumtypologien.
entwicklung aus möbeln II



vorlesung wohnbau
sos 2023
24.05.2023 raumtypologien.
entwicklung aus möbeln III



vorlesung wohnbau
sos 2023
31.05.2023 treppen_mythologien



vorlesung wohnbau
sos 2023
07.06.2023 fassaden_textiles







passwort
wohnbau2023



themenschwerpunkte am i_w in lehre und forschung bilden neben „offensicht- 
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architektur (stichwort graue energie). 
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beispielseite texte

über das verhältnis der dekorativen künste zur architektur 
semper, gottfried.
s.370-371

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

gottfried semper, über das vehältnis der dekorativen künste zur architektur..., in:kleine schriften.s370-371
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beispielseite texte

das landhaus khuner von adolf loos am semmering 
falser, michael.
s.8-9

Michael Falser Das Landhaus Khuner von Adolf Loos am Semmering/Niederösterreich k 3/2005 - 8

einheitlichen horizontalen Fassadenstreifen verschmel-

zen. Neben dem monumentalen Hallenfenster an der

Nordfassade als größter Öffnung befinden sich die

kleinsten Fenster an der mittleren Fassade des Unter-

geschosses: dahinter liegt die Essecke, die nachmit-

tags vor den vor allem im Winter blendenden, tief einfal-

lenden Sonnenstrahlen geschützt werden sollte. Nicht

nur die aufgrund einer wärmedämmenden Doppel-

scheibenverglasung möglichen Fenstergrößen waren

neuartig, sondern auch deren Fensterläden. Diese sind

nicht wie in traditioneller Weise von der vertikalen Mit-

telachse der Fenster aus in zwei Teile aufklappbar, son-

dern als metallbeschlagene Wandflächen auf Rädern in

horizontalen und vertikalen Schienen mit Kurbeln vor

die Fenster zu schieben: eine Konstruktion, die Loos

nach Kulka angeblich einmal in der Schweiz gesehen

hatte (Abb. 12).15 Ausnahme sind die großen Hallenfen-

ster mit ihren Paravant-artigen Faltläden. So entsteht im

Ganzen eine sich ständig verändernde Fassadenfläche

durch Auf- und Zuschieben der Fensterflächen. Als

man, so zitiert nach Kulka, Loos einmal ein Photo des

Hauses Khuner zeigte, soll er aus seiner Tasche eine

Streichholzschachtel gezogen und gerufen haben: «Das

Haus der Zukunft ist aus Holz! Es hat verschiebbare

Wände. Moderne Architektur ist: japanische Kultur mit

europäischer Tradition.»16 Das Haus selbst, heute eine

Pension, steht unter Denkmalschutz und ist, abgesehen

von Anbauten im hangseitigen Bereich (siehe Umge-

bungsplan Abb. 3), in seiner originalen Erscheinung

weitestgehend erhalten geblieben.17 

Das Landhaus Khuner und die Bauernhausarchitektur

Das Landhaus Khuner ist ein temporäres, an das mo-

derne Wege- und Kommunikationsnetz angeschlos-

senes Erholungsdomizil eines in der Großstadt arbei-

tenden Besitzers. Dieser wollte trotz Abgeschiedenheit

am gesellschaftlichen Leben seinesgleichen am Sem-

mering – ohne Kontakt zur tatsächlichen Bauernwelt –

teilnehmen und sein Heim Freunden als Besuchsmögli-

chkeit zur Verfügung stellen. In naturnaher Zurückgezo-

genheit durfte jedoch auf städtisch eleganten Komfort

nicht verzichtet werden. 

Der Bauer wohnt in seinem Haus das ganze Jahr, es

muss seinem ganzen Lebensrhythmus und dem Funkti-

onsanspruch von Wohnen und Arbeiten gleichzeitig

entsprechen, ohne nur repräsentativ zu sein: In seinem

Haus befinden sich Wohnräume, Tierställe und Lager-

räume für Nahrung und Tierfutter etc. Er trifft seinesglei-

chen selten Zuhause, sondern bei der sonntäglichen

Messe oder im Wirtshaus. Das Bauernhaus ist in seiner

Anlage das absolute Gegenteil zum Landhaus: Die

ländliche Bergwelt wird nicht von einem inszenierten

Betrachterstandort in der Freizeit genossen, sondern

sie ist für den Bauern Grundlage und Ausdruck seines

beschwerlichen Arbeitslebens. Ein Bauer wird den

Standort seines Hauses nicht aufgrund des Ausblicks

und der verkehrsmäßigen Erreichbarkeit wählen, son-

dern aufgrund fruchtbarer Böden für Landwirtschaft

und Tierhaltung. 

Die Grundriss- und Raumkonfiguration zwischen

Land- und Bauernhaus sind grundverschieden. Im

Raumplan differenzierte Motive wie eine zweistöckige

Halle, Terrasse mit Gartenzugang und Dachterrasse mit

Ausblick sind beim Bauern undenkbar, da unökono-

misch: Eine zweigeschossige Halle mit Kamin bedeutet

für ihn Wärme-, also Brennstoffvergeudung. Räume in

Bauernhäusern sind klein und nicht im Loos’schen Sinn

ineinander verschachtelt, sondern getrennt, da die Stu-

be mit Kachelofen zusammen mit der Küche oft die ein-

zig permanent geheizten Räume darstellen. Bei einem

Vergleich beider Haustypen spielen eher die äußere

Form, Konstruktion und Materialwahl eine Rolle. Die

Blockhaftigkeit des Baukörpers fällt bei beiden Häusern

auf. Das Bauernhaus (Abb. 13) vermeidet aus klimati-

schen Gründen ein weites Heraustreten isolierter Ele-

mente wie Balkone ebenso wie Nischenbildungen und

großflächige Verglasungen. Die Ausbildung eines

Bruchsteinsockels mit anschließendem Holzblockbau

mit flachem Satteldach jedoch ist von Loos in Anleh-

nung an die Bergbauernhofarchitektur gewählt worden,

auch wenn lokaler grüner, also steinsichtiger Schiefer

im Sockelbereich und dunkelbraun gebeiztes Holz dem

Landhaus Khuner eine materiale Nobilitierung verleihen.

Abb.12: Landhaus Khuner, zwei Fensterdetails.
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Michael Falser Das Landhaus Khuner von Adolf Loos am Semmering/Niederösterreich k 3/2005 - 9

Verbesserung und nach Loos somit gerechtfertigte Än-

derung gegenüber der Tradition war das zinkverblechte

Dach, das das steinbewehrte Schindel- bzw. Steinplat-

tendach des herkömmlichen Bauernhauses ablöste. 

Die ländliche Konstruktion schlichter Blockbauweise

(Abb. 14) kam Loos in seiner Raumplanung entgegen.

So konnte er ein Raster entwickeln, der innen und au-

ßen spür- und sichtbar wurde. Das Motiv der

Loos’schen Balkendecke ist auch in der bäuerlichen

Stube öfter anzutreffen. Der Loos‘sche Blockbau ver-

zichtet, wie das Bauernhaus, auf ornamentale Fassa-

dengestaltung. Diese ist schlicht, glatt und lediglich

durch das Heraustreten der raumteilenden Wand- bzw.

Deckenbalken in große rechteckige Flächen gegliedert.

Die Fenster sind bei Loos zahlreicher, in Größe und

Platzierung stärker variiert und weniger tief in die Fassa-

de eingeschnitten. Grund dafür sind nicht nur eine an-

dere Funktion der dahinter liegenden Räume und das

andere Verhältnis des Besitzers zur Natur, sondern auch

eine wärmetechnisch verbesserte Doppelscheibenver-

glasung. Einfach aufklappbare Fensterläden bei Bau-

ernhäusern wurden bei Loos durch Schiebeflächen er-

setzt. Loos folgt im Wesentlichen den «Regeln», die er

selbst für die Landhausarchitektur aufgestellt hat. So

baut er weder malerisch und heimatkünstlerisch, noch

imitiert er blind lokale Bautraditionen. Er übernimmt die

blockhaft geschlossene, schlichte Baugliederung mit

Bruchsteinsockel unter hölzernem Blockbau und fla-

chem Satteldach, gestaltet sie jedoch nach den An-

sprüchen des Besitzers und aufgrund modernster tech-

nischer Neuerungen um. 

Loos kann nicht nach seinen eigenen theoretisch-

schriftlichen Forderungen «unmodern gescholten wer-

den»: Er integriert «technischen Fortschritt, ohne

Fremdkörper in der Landschaft» zu schaffen. Kritisch

betrachtet stellt sich die Frage, ob Loos bis in die letzte

Konsequenz seinen Vorsätzen gefolgt ist, denn er ver-

wirklicht eine Bauaufgabe, die im regionalen bäuerli-

chen Kontext schon per definitionem ein Fremdkörper

ist (siehe Zitat zur «Heimatkunst»). Die Benützer dieses

Landhauses identifizieren sich keineswegs mit der länd-

lichen Bevölkerung, sie leben als sichtgeschützte, kul-

turfremde Landschaftsvoyeure in einem Haus, das in-

nen allen städtischen Luxus bietet, außen jedoch nicht

als Fremdkörper direkt auffallen darf. Dieses Span-

nungsfeld zwischen traditionell, ländlich orientierter äu-

ßerer Form und innerer technischer wie funktionaler

Modernität ist bezeichnend für das Landhaus Khuner.

Das Landhaus Khuner: seine Stellung im Oeuvre 

von Adolf Loos

Gestaltungs- und Stilelemente

Nach Kurrent hat Loos 257 Objekte geplant, darunter

88 Wohnbauten mit 70 Wohnhäusern bzw. Villen und 18

Massenwohnbauten. Nach Rukschcio/Schachel hat

Loos 128 Bauten tatsächlich ausgeführt, darunter 34

Häuser und 56 Wohnungen.18 Anhand der umfangre-

ichen Plan- und Photodokumentation von Loos’ Werk

sollen nun die drei wichtigsten Gestaltungselemente im

Landhaus Khuner angedeutet und ausgewählt durch

das Oeuvre verfolgt werden. Diese sind: 

• Die zweigeschossige Wohnhalle mit kleineren, an-

schließenden Räumen (Annexräume) im Theater-Lo-

gen-Prinzip als das wichtigste und zentralste Motiv

des Landhauses Khuner und das daraus abgeleitete

Raumgliederungsschema des Loos’schen Raum-

planes.

• Die flächen- und raumgliedernden bzw. -rahmenden

Elemente in Verbindung mit Farb- und Materialwahl

wie Balkendecken, Verschalungen, Wandeinbauten.

• Der zentrale Kamin in Verbindung einer an-

schließenden Sitznische als eines der wichtigsten

Gestaltungsmotive von Adolf Loos.

Abb.13: Oberinntaler Bauernhaus. Abb.14: Bauernhaus, schematische Skizze.
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beispielseite texte

u.a: oikos: von der feuerstelle zur mikrowelle 
andritzky, michael.
s.37-49

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

andritzky, michael (hg.) u.a.: oikos: von der feuerstelle zur mikrowelle, s37-49
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beispielseite texte

die frankfurter küche 
schütte-lihotzky, margarete.
s.10-11

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu grazschütte-lihotzky margarete: die frankfurter küche, s10-11
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
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beispielseite texte

bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock
kiby, ulrika.
s.86-101

kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock, s86,s101
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beispielseite texte-steiermärkisches baugesetz

steiermärkisches baugesetz, 2020 
 Landesrecht Steiermark 

www.ris.bka.gv.at Seite 6 von 61 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 11/2020 

§ 3 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt insbesondere nicht für: 
 1. bauliche Anlagen, die nach straßenrechtlichen Vorschriften als Straßen oder Bestandteile einer 

Straße gelten, sowie die dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 2. bauliche Anlagen, die der Abwicklung oder Sicherung des Betriebes oder Verkehrs von 

Eisenbahnen oder auf Flugplätzen dienen, einschließlich der dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 3. die Errichtung und Instandhaltung von militärischen Anlagen, insbesondere von Kampf- und 

Waffenständen, verbunkerten Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen sowie Sperren, 
Munitionslagern, nicht ortsfest errichteten militärischen Anlagen für Zwecke der 
Luftraumüberwachung, Bauwerken für den militärischen Flugbetrieb, Schießstätten und 
Übungsplätzen mit Ausnahme der dazugehörigen Hochbauten samt den damit 
zusammenhängenden Versorgungsanlagen; 

 4. bauliche Anlagen, die nach schifffahrtsrechtlichen oder abfallrechtlichen Bestimmungen einer 
Bewilligung bedürfen; 

 4a. bauliche Anlagen, die der Gewinnung oder Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen dienen 
und den bergrechtlichen Vorschriften unterliegen; 

 5. bauliche Anlagen, die nach forstrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich nicht um Gebäude handelt; 

 6. bauliche Anlagen, die nach wasserrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich um solche handelt, die unmittelbar der Wassernutzung (z. B. Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Energiegewinnung) dienen; 

 7. bauliche Anlagen, die der Fortleitung oder Umformung von Energie dienen (Freileitungen, 
Trafostationen, Kabelstationen, Kabelleitungen, Gasleitungen, Gasreduzierstationen, 
Fernwärmeleitungen, Funkleitungseinrichtungen, Pumpstationen, E-Ladestationen u. dgl.), 
soweit es sich nicht um betretbare Gebäude handelt; 

 8. bauliche Anlagen, die einer Veranstaltungsstättenbewilligung nach dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 bedürfen, sofern diese nicht mehr als 6 Monate ununterbrochen 
bestehen bleiben; 

 8a. bauliche Anlagen, die im Rahmen von Veranstaltungen kultureller und religiöser Art oder für 
Sportveranstaltungen errichtet oder genutzt werden, jedoch nicht dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 unterliegen, jeweils mit einer Bestandsdauer von nicht mehr als 30 
Tagen; 

 9. Neu- und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und sonstige Fertigteilbauten oder die 
Nutzung von baulichen Anlagen, jeweils zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren 
Anzahl von Personen aus humanitären Gründen, wenn die Unterbringung staatlich organisiert ist, 
ausschließlich für die Dauer des Bestehens des Erfordernisses der vorübergehenden 
Unterbringung. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 88/2008, LGBl. Nr. 29/2014, LGBl. Nr. 34/2015, LGBl. Nr. 75/2015, 
LGBl. Nr. 11/2020 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung: 
 1. Abstellanlagen für Fahrräder: Fahrrad-Abstellplätze mit felgenschonenden Vorrichtungen zum 

standsicheren Abstellen der Fahrräder und der Möglichkeit zum Absperren des Fahrradrahmens; 
 2. Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder: Flächen im Freien, die dem Abstellen 

sowie der Zu- und Abfahrt von Kraftfahrzeugen oder Krafträdern außerhalb von öffentlichen 
Verkehrsflächen dienen; 

 3. Abstellplatz für Kraftfahrzeuge: jene Teilfläche einer Garage oder Abstellfläche, die dem 
Abstellen des einzelnen Kraftfahrzeuges dient; 

 4. Abweichung vom genehmigten Projekt, geringfügige: Änderung in der Bauausführung, 
wodurch weder öffentliche noch nachbarliche Interessen berührt werden und das Projekt in 
seinem Wesen nicht verändert wird; 

Steiermärkisches Baugesetz2020

steiermärkisches baugesetz 2020

62 
66 

 Landesrecht Steiermark 

www.ris.bka.gv.at Seite 7 von 61 

 4a. Angemessener Sicherheitsabstand: jener Bereich eines Seveso-Betriebes, in dem bei einem 
schweren Unfall erhebliche Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit von Menschen und der 
Umwelt nicht ausgeschlossen werden können; 

 4b. Attika: wandartige Erhöhung am Dachrand, gemessen von der Oberkante der obersten 
Rohdecke; 

 5. Aufenthaltsraum: Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (z. B. 
Wohn- und Schlafraum, Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen 
jedenfalls Badezimmer und Toiletten 

 6. Barrierefreiheit: Zustand baulicher Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind; 

 7. Bauarbeit: jeder Arbeitsvorgang zur Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung oder zum 
Abbruch von Bauten sowie zur Einrichtung oder Räumung von Baustellen; 

 8. Baufluchtlinie: Linie, in die eine Hauptflucht oder eine Kante eines Bauwerkes straßenseitig zu 
stellen ist; 

 9. Baugebrechen: mangelhafter Zustand einer baulichen Anlage, der deren Festigkeit, 
Brandsicherheit, Hygiene oder äußeres Erscheinungsbild betrifft und geeignet ist, Personen oder 
im Eigentum Dritter stehende Sachen zu gefährden oder zu beschädigen oder das Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbild grob zu beeinträchtigen; 

 10. Baugrenzlinie: Linie, die durch oberirdische Teile von Gebäuden nicht überschritten werden 
darf; für Nebengebäude können Ausnahmen festgelegt werden; 

 11. Bauherr: der jeweilige Inhaber einer Baubewilligung; 
 12. Baulärm: jedes die öffentliche Ordnung störende Geräusch, das im Zuge von Bauarbeiten 

entsteht; 
 13. Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 

fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 
 Eine Verbindung mit dem Boden besteht schon dann, wenn die Anlage 

 – durch eigenes Gewicht auf dem Boden ruht oder 
 – auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
 – nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden; 
 14. Bauprodukte: 
 – Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen 

des Hoch- oder Tiefbaus eingebaut zu werden, 
 – aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 

Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos; 
 15. Bauwerber: eine Person, die eine Baubewilligung beantragt; 
 16. Bebauungsdichte: Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Bruttogeschoßfläche der 

Geschoße durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt; 
 17. Bebauungsgrad: Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche; 
 18. Bebauungsweise: Verteilung der Baumassen auf dem Bauplatz in Bezug auf die 

Bauplatzgrenzen 
 a) offene Bebauungsweise: 
 – allseits freistehende bauliche Anlagen oder 
 – einseitig an die Grenzen angebaute bauliche Anlagen; 
 b) gekuppelte Bebauungsweise: an einer Grenze aneinandergebaute bauliche Anlagen; 
 c) geschlossene Bebauungsweise: an mindestens zwei Grenzen aneinandergebaute bauliche 

Anlagen; 
 18a. Bodenversiegelung: die Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht, 

wodurch Regenwasser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann, wie z. B. 
mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken; 

 19. Brandabschnitt: Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen 
eines Gebäudes getrennt ist; 

 20. Brandwand: brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen; 
 21. Bruttogeschoßfläche: die Fläche je Geschoß, die von den Außenwänden umschlossen wird, 

einschließlich der Außenwände; 

63 vo 2 | disponible räume
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beispielseite texte-oib richtlinie

oib richtlinien 3, 2019 
hygiene, gesundheit und umweltschutz

9

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330.3-007/19 OIB-Richtlinie 3 

8.3 Lüftung von Garagen 

8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmit-
telwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird. 

8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahr-
bar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt. 

8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die An-
forderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn 
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens 

1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder 
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge-

stellt ist. 

8.3.4 Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche sind mit adäquaten Messeinrichtungen auszustatten, die 
bei Überschreiten einer CO-Konzentration von 60 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer 
Viertelstunde Maßnahmen zur Reduktion der CO-Konzentration (Aktivierung der Intensivlüftung
durch eine mechanische Lüftungsanlage) einleiten und bei Überschreiten einer CO-Konzentration 
von 150 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer Minute Alarmsignale auslösen. 

8.3.5 Die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ist für Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche für oberirdi-
sche Geschoße und das erste unterirdische Geschoß erfüllt, wenn die Geschoße mit natürlichen 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet sind. In diesem Fall sind Einrich-
tungen gemäß Punkt 8.3.4 nicht erforderlich. Diese Öffnungen müssen so situiert sein, dass eine 
Querdurchlüftung gewährleistet ist. 

8.3.6 Abluftöffnungen von mechanischen Lüftungen aus Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche müs-
sen zu öffenbaren Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen sowie von Zuluftöffnungen von Lüf-
tungsanlagen so situiert sein, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Personen kommt. 

Belichtung und Beleuchtung 

9.1 Anforderungen an die Belichtung 

9.1.1 Bei Aufenthaltsräumen muss die gesamte Lichteintrittsfläche (Architekturlichte von Fenstern, Licht-
kuppeln, Oberlichtbändern etc.) mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen. 

9.1.2 Es muss für die gemäß Punkt 9.1.1 notwendigen Lichteintrittsflächen ein zur Belichtung ausrei-
chender freier Lichteinfall gewährleistet sein. Dies gilt für die notwendigen Lichteintrittsflächen als 
erfüllt, wenn ein freier Lichteinfallswinkel von 45 Grad zur Horizontalen, gemessen von der Fassa-
denflucht bzw. von der Ebene der Dachhaut, eingehalten wird. Dieser freie Lichteinfall darf dabei 
seitlich um nicht mehr als 30 Grad verschwenkt werden. 

9.1.3 Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) dessel-
ben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintritts-
fläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Licht-
eintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raum-
tiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefange-
nem Meter zusätzlicher Raumtiefe. 

9.1.5 Werden Wintergärten oder verglaste Loggien den zugehörigen Lichteintrittsflächen von Aufent-
haltsräumen vorgelagert, so sind die Punkte 9.1.1 bis 9.1.4 sowohl für die äußere, als auch sinn-
gemäß für die innere Lichteintrittsfläche einzuhalten. Dabei sind für die Bemessung der äußeren 
Lichteintrittsfläche die beiden Bodenflächen (Fläche und Raumtiefe) heranzuziehen. Die äußere 
Lichteintrittsfläche muss zumindest so groß sein, wie die erforderliche innere Lichteintrittsfläche. 

9.1.6 Die Anforderungen der Punkte 9.1.1 bis 9.1.5 gelten nicht für Räume, bei denen die Nutzung eine 
geringere oder keine natürliche Belichtung erfordert. 
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9.2 Anforderungen bezüglich Sichtverbindung nach außen

9.2.1 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen alle zur Belichtung notwendigen Lichteintrittsflä-
chen eine freie Sicht von nicht weniger als 2,00 m, gemessen von der Fassadenflucht und normal 
auf die Lichteintrittsfläche, aufweisen. 

9.2.2 Zumindest in einem Aufenthaltsraum jeder Wohnung muss mindestens eine notwendige Lichtein-
trittsfläche eine freie waagrechte Sicht in 1,20 m Höhe von nicht weniger als 6,00 m, gemessen 
von der Fassadenflucht und normal auf die Lichteintrittsfläche, gewährleisten. 

9.2.3 Für Lichteintrittsflächen in geneigten Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster) gelten die Bestimmungen 
der Punkte 9.2.1 und 9.2.2 sinngemäß. 

9.3 Beleuchtung 

Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in Bauwerken müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend beleuchtbar sein. 

Lüftung und Beheizung 

10.1 Lüftung 

10.1.1 Aufenthaltsräume und Sanitärräume müssen durch unmittelbar ins Freie führende Fenster, Türen 
und dergleichen ausreichend gelüftet werden können. Davon kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist, die eine für den Verwendungszweck aus-
reichende Luftwechselrate zulässt. Die Lüftung von Aufenthaltsräumen durch unmittelbar ins Freie 
führende Fenster, Türen und dergleichen ist ebenfalls gewährleistet, wenn vor diese verglaste 
Loggien oder Wintergärten vorgesetzt sind, welche der jeweiligen Wohn- und Betriebseinheit zu-
geordnet sind und über öffenbare Fenster, Türen und dergleichen verfügen. Bei sonstigen innen 
liegenden Räumen, ausgenommen Gänge, ist für eine Lüftungsmöglichkeit zu sorgen. 

10.1.2 In Räumen, deren Verwendungszweck eine erhebliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erwarten 
lässt (insbesondere in Küchen, Bädern, Nassräumen etc.), ist eine natürliche oder mechanische 
Be- oder Entlüftung einzurichten. 

10.1.3 Bei der Aufstellung von Feuerstätten ist darauf zu achten, dass die entsprechend der Auslegung 
benötigte Luftmenge zuströmen kann. Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müs-
sen über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 
400 cm² netto nicht unterschritten werden darf: 
• bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner sowie Feuerstätten 

für feste Brennstoffe: 4 cm² pro kW Nennwärmeleistung, 
• bei sonstigen Feuerstätten: 2 cm² pro kW Nennwärmeleistung. 

10.1.4 Bei sonstigen Aufstellungsräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen Räumen 
erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller mechanischen und natürlichen Be- und Entlüf-
tungsanlagen ausreichende Verbrennungsluft nachströmen kann. 

10.2 Beheizung 

Aufenthaltsräume und Bäder müssen derart beheizbar sein, dass eine für den Verwendungszweck 
ausreichende Raumtemperatur erreicht werden kann. Ausgenommen davon sind Aufenthaltsräu-
me, deren Verwendungszweck eine Beheizung ausschließt, oder die nicht für eine Benutzung in 
der Heizperiode gedacht sind. 
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Gesetz über die Förderung des Wohnungsneubaus und der Wohnhaussanierung und die Gewährung von 
Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz – WWFSG 1989) 

 
 

Fundstellen der Rechtsvorschrift 
Datum Publ.Blatt Fundstelle 

24.02.1989 LGBl 1989/18 
30.06.1989 LGBl 1989/38 
21.11.1989 LGBl 1990/05 
28.05.1990 LGBl 1990/42 
10.09.1991 LGBl 1991/39 
22.07.1992 LGBl 1992/32 
04.08.1994 LGBl 1994/39 
16.08.1995 LGBl 1995/62 
18.03.1998 LGBl 1998/20 
06.03.2000 LGBl 2000/12 
19.03.2001 LGBl 2001/16 
21.02.2003 LGBl 2003/11 
22.12.2006 LGBl 2006/67 
17.09.2010 LGBl 2010/41 
07.09.2011 LGBl 2011/23 
22.08.2013 LGBl 2013/35 

 
 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 
 

I. HAUPTSTÜCK 
 

WOHNBAUFÖRDERUNG 
 

§ 1. (1) Das Land Wien fördert die Errichtung von Wohnhäusern, Wohnungen, Heimen, Eigenheimen und 
Kleingartenwohnhäusern durch Neubau, Zubau, Einbau oder Umbau. 

(2) Die Förderung kann auch umfassen: 
a) Geschäftsräume in geförderten Gebäuden, wobei sich bei geförderten Wohnhausanlagen mit mehr als 

100 Wohnungen die Förderung auch auf Geschäftsräume außerhalb eines geförderten Gebäudes 
erstrecken kann. Auf geförderte Geschäftsräume darf höchstens ein Viertel der geförderten 
Gesamtnutzfläche entfallen, wobei Räumlichkeiten für Einrichtungen der Stadt Wien für soziale 
Dienste im Sinne des Wiener Sozialhilfegesetzes einschließlich von Gesundheits- und 
Sozialbezirkszentren sowie geriatrischen Tageszentren nicht einzurechnen sind; 

b) Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. 
(3) Auf Förderung, ausgenommen die Gewährung von Wohnbeihilfe, besteht kein Rechtsanspruch. 

 
Begriffsbestimmungen 

 
§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes gelten: 
1. als Wohnung eine zur ganzjährigen Bewohnung geeignete, baulich in sich abgeschlossene, den 

Bauvorschriften entsprechend ausgestattete Wohnung, deren Nutzfläche, ausgenommen bei 
Wohngemeinschaften in behindertengerecht ausgestatteten Wohnungen, zum Zeitpunkt der 
Fertigstellungsanzeige (§ 32) nicht mehr als 150 m  beträgt; sofern diese 
Wohnnutzflächen-höchstgrenze nicht überschritten wird, kann das Erfordernis ,baulich in sich 
abgeschlossen‘ bei einer Vereinigung der Wohnung mit Geschäftsräumlichkeiten entfallen; 

2. als Geschäftsräume jedwede Art von Räumlichkeiten für Zwecke von Handels- und Gewerbebetrieben 
und für die Ausübung freier Berufe bzw. der sozialen Bedürfnisse der Wohnbevölkerung sowie für 
Einrichtungen der Stadt Wien; 

3. als Eigenheim ein Gebäude mit ein oder zwei selbständig benützbaren Wohnungen, die zur Benützung 
durch den bzw. die Eigentümer (Bauberechtigten) bestimmt sind. Ein Gebäude mit zwei Wohnungen 
gilt nur dann als Eigenheim, wenn an beiden Wohnungen Wohnungseigentum begründet wird oder 
Baurecht besteht; 

3a. als Wohnungseigentum das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder einer 
Eigentümerpartner-schaft eingeräumte Recht gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz 2002; 
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(3) Das angemessene Ausmaß der Wohnnutzfläche beträgt bei einer Person 50 m2 und erhöht sich für die 
erste im gemeinsamen Haushalt lebende Person um 20 m2, für jede weitere um je 15 m2. Bei Jungfamilien erfolgt 
die Berechnung des angemessenen Ausmaßes der Wohnnutzfläche in der Weise, daß der an Hand der 
Haushaltsgröße ermittelten Wohnnutzfläche 15 m2 hinzugerechnet werden. 

(4) Im Falle der Überschreitung des angemessenen Ausmaßes der Wohnnutzfläche ist der Berechnung des 
Eigenmittelersatzdarlehens jener Teil der Eigenmittel zugrunde zu legen, der dem Verhältnis des angemessenen 
Ausmaßes zum tatsächlichen Ausmaß der Wohnnutzfläche entspricht. 

(5) Mit im gemeinsamen Haushalt lebenden volljährigen Personen kann eine Solidarhaftung vereinbart 
werden, die nach Aufgabe der Wohnungsnutzung durch den Haftenden endet. Auch eine rechtsverbindliche 
Erklärung betreffend die Übernahme der Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag über das 
Eigenmittelersatzdarlehen kann von nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen eingeholt werden. Die 
vom Darlehensnehmer und den Mitverpflichteten gegenüber dem Vermieter bestehenden 
Rückforderungsansprüche wegen der eingebrachten Eigenmitteln haben in Höhe der Aushaftung des 
Eigenmittelersatzdarlehens zugunsten des Landes Wien als abgetreten zu gelten. 
 

§ 18. (1) Die Laufzeit des Eigenmittelersatzdarlehens beträgt maximal 20 Jahre. In den Darlehensvertrag ist 
die Bestimmung aufzunehmen, daß das Darlehen schon zu einem früheren Zeitpunkt ganz oder teilweise 
zurückgefordert werden kann, wenn die Förderungswürdigkeit nicht mehr oder nur mehr in einem geringeren 
Ausmaß gegeben ist. Zu diesem Zweck sind das Haushaltseinkommen und die Haushaltsgröße nach zehn und 
15 Jahren zu überprüfen. 4 

(2) Ein Eigenmittelersatzdarlehen kann auch einem nachfolgenden Wohnungseigentümer oder unbeschadet 
der begünstigten Rückzahlung eines Förderungsdarlehens nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 einem 
nachfolgenden Wohnungsmieter gewährt werden. Dabei ist ein Abwohnungsfaktor von 1 vH pro Jahr zu 
berücksichtigen, nicht jedoch eine Indexaufwertung. Die Rückzahlungsbedingungen sind in diesem Fall so 
festzusetzen, dass das Darlehen spätestens am Ende des 20. Jahres nach Erteilung der Benützungsbewilligung 
(Fertigstellungsanzeige gemäß § 128 Bauordnung für Wien) zur Gänze getilgt ist. 

(3) Im Fall der Beendigung des Mietverhältnisses ist das aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen 
unverzüglich zurückzuerstatten, außer der neue förderungswürdige Mieter möchte mit Einverständnis des 
bisherigen Mieters und des Landes Wien in den Vertrag über das Eigenmittelersatzdarlehen eintreten. Das 
aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen ist im Falle einer Mietrechtsfortsetzung im Todesfall (§ 1116a ABGB, § 14 
MRG) oder einer Abtretung des Mietrechts (§ 12 MRG) von Darlehensnehmern (Mitverpflichteten) bzw. deren 
Rechtsnachfolgern abzudecken, wenn die eintretenden Mieter nicht in den Vertrag über das 
Eigenmittelersatzdarlehen eintreten wollen oder mangels Förderungswürdigkeit nicht in den Vertrag eintreten 
dürfen. 

(4) Vor Gewährung des Eigenmittelersatzdarlehens ist eine Erklärung des Hauseigentümers abzugeben, im 
Falle einer Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages gemäß § 69 Abs. 1 erster und dritter Satz vorerst das 
aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen abzudecken. Der Hauseigentümer hat dem Land Wien und den vom Land 
Wien zur Abwicklung der Eigenmittelersatzdarlehensgewährung beauftragten Bankinstituten die eintretenden 
Mieter bekanntzugeben. 
 

§ 19. (1) Das Eigenmittelersatzdarlehen wird weiters sofort zur Gänze fällig, wenn 
1. das Eigenmittelersatzdarlehen zu Unrecht empfangen wurde, 
2. der Empfänger des Eigenmittelersatzdarlehens kein Recht mehr an der geförderten Wohnung hat oder 

diese nicht im Sinne des § 11 Abs. 1 Z 1 benützt, 
3. der auf die Wohnung entfallende Anteil des Förderungsdarlehens des Landes oder des Darlehens gemäß 

§ 6 Abs. 2 gekündigt oder zurückgezahlt wurde, 
4. der Baukostenzuschuß oder der nichtrückzahlbare Beitrag zurückgezahlt wurde, 
5. ein Kündigungsgrund gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 und 3 vorliegt oder 
6. bei der nach zehn und 15 Jahren stattfindenden Überprüfung des Haushaltseinkommens und der 

Haushaltsgröße (§ 18 Abs. 1) der Aufforderung auf Nachweis der Förderungswürdigkeit nicht 
entsprochen wird. 

(2) Das Eigenmittelersatzdarlehen ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten 
zu kündigen, wenn der Schuldner nach schriftlicher Mahnung trotz Gewährung einer angemessenen Frist ohne 
Vorliegen triftiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag über das Eigenmittelersatzdarlehen 
nicht nachkommt. 

                         
4  § 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sind auf Eigenmittelersatzdarlehen anzuwenden, die ab Kundmachung der Novelle LGBl. Nr. 20/1998 vom 

18.3.1998 gewährt werden. 
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